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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:

Planungsamt 31.07.1997 13/270
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

Stadtplanungsausschuss 25.09.1997
Verwaltungsausschuss 29.09.1997
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Bebauungsplan D 24 C, II. Abschnitt -mit gestalterischen Festsetzungen- (Gewerbegebiet 
Harsweg)  
- Entwurf und förmliches Auslegungsverfahen (Stadium II) 
 
Beschluss: 
 
Der Entwurf und die Entwurfsbegründung des Bebauungsplanes D 24 C, II. Abschnitt -mit ge-
stalterischen Festsetzungen- werden gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats an dem 
Info-Stand in der Fußgängerzone Zwischen Beiden Sielen sowie im Verwaltungsgebäude II, 
Ringstraße 38 b, im Erdgeschoß vor dem Zimmer 4, öffentlich ausgelegt mit dem Hinweis, daß 
während der Auslegungsfrist Bedenken und Anregungen vorgebracht werden können.  
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 Vorlagen-Nr.:  
 13/270 
 
  
Begründung: 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes D 24 C, II. Abschnitt war in der Zeit vom 24.06.1996 bis 
zum 12.07.1996 frühzeitig gemäß § 3 (1) BauGB ausgelegt. Es wurden von Bürgern die in der 
Anlage unter I a aufgeführten Anregungen und Bedenken geäußert. 
 
Aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB  in der Zeit vom 
24.06.1996 bis zum 02.08.1996 sind die in der Anlage unter II b vorgebrachten Anregungen, 
Bedenken und Hinweise hervorgegangen. 
 
Aus den Beteiligungen ergeben sich folgende Änderungen im Entwurf: 
 
- die als Flugplatzzufahrt geplante Planstraße A wird nach Osten verschoben und liegt in 

Verlängerung der Planstraße B 
 
- auf der Westseite der Planstraßen A und B werden die Baugrenzen um ca. 10 m zu-

rückversetzt, um hier die Option für eine spätere bis zu vierspurige Umgehungsstraße 
für Harsweg offenzuhalten. 

 
Im Anschluß an die Planstraße B wird als nördliche Verlängerung eine öffentliche Grünfläche 
festgesetzt, die ebenfalls als Optionsfläche für eine spätere Umgehung dient.  
 
- im Planentwurf werden für den Lärmschutz benachbarter Wohngebiete flächenbezogene 

Schalleistungsgrenzen festgesetzt. 
 
- für den im Vorentwurf nicht ausreichend nachgewiesenen Ersatz und Ausgleich nach § 8 

a BNatSchG wird eine nordöstlich des   Plangebietes liegende 9,7 ha große Grünland-
fläche genutzt. 

 
- die im Plangebiet liegenden Ersatz- und Ausgleichsflächen werden den Bauflächen zu-

geordnet. Die Kosten für die Herstellung dieser Maßnahmen können damit nach städti-
scher Kostenerstattungssatzung auf die späteren Bauherren umgelegt werden.  

 
 
Anlagen: 
 
 
 
 
 


